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Sitzung des Ausschusses für Medien, digitale.Infrastruktur und Netzpolitik am 
13. Juni 2018 · 
hier: TOP 10 „Jugendmedienschutzl' - Antrag der FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T,. · 
Vorlage 17/3286 · 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

zur Information der Ausschussmitglieder übersende ich· Ihnen die nachstehende 

schriftliche Beantwortung zu TOP 10 der' letzten Ausschusssitzung mit der Bitte_ um 

Weiterleitung. 

A~fgrund der im Jugendmedienschutz anhand von trägergebundenen und trägerlosen 

Medien erfolgenden · Kompetenzverteilung · bedarf es eines kooperativen Handelns 
1. 

zwischen Bund und. Ländern. 

Für den Kompetenzbereich der Länder ist zunächst in Erinnerung rufen, dass die 

Änderungen des Jugendmedienschutzstaatsvertrages - JMStV - bereits mit dem 
. ' 

19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag .am_ 1. Oktober 2016 in Kraft getreten sind._ Dabei 

wurde das Jugendmedienschutzrecht der Länder auf den neuesten Stand gebracht. 

Was noch fehlt sind korrespor:idierende Ergänzungen im Jugendschutzgesetz des 

Bundes. 
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Nur kurz soH noch einmal der Inhalt des 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrages, den 

Sie beraten und verabschiedet haben, in Bezug auf den Jugendschutz skizziert werden. 

Er betrifft im Schwerpunkt: 

• Vereinheitlichun_g der Altersstufen von Jugendschutzgesetz und JMStV 

• Stärkung der Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle (insbesondere im 

Bereich von Jugendschutzprogrammen) 

• Dauerhafte Finanzierung von Jugendschutz.net. 

Als unzureichend wurde damals bemängelt, dass die Altersbewert~ngen nach Jugend- . 

schutzgesetz und JMStV unterschiedlich in ihrer Wirkung ausgestaltet waren. Altersbe­

wertungen der obersten Landesjugendbehörden (basierend auf der Entscheidung der 

FSK) wurden und werden durch ·die KJM (Kommission für Jugendmedienschutz) auch 

fü_r die elektronischen Medien an'erkannt. Umgekehrt ist dies jedoch nicht der Fall, son­

dern es wird e·ine erneute Prüfung durch die FSK/obersten Landesjugendbehörden für 

Trägermedieri vorgenommen. Um eine Anerkennung in· beide Richtungen zu erreichen 

enthält § 5 Abs. 2 JMStV in Satz 5 nunmehr folgende Regelung: 

,, Von der KJM bestätigte Altersbewertungen von anerkannten Ein_richtungen der Frei-

. willigen Selbstkontrolle sind von den· obersten Landesjugendbehörden für die Freigabe 

und Kennzeichnung inhaltsgleicher. oder im Wesentlichen inhaltsgleicher Angebote 

nach dem Jugendschutzgesetz zu übernehmen." 

Allerdings fehlt es. nach wie vor an einer korrespondierenden Regelung im Jugend- . 

schutzgesetz'. 

Bereits für die letzte Legislaturperiode war eine Novellierung des Jugendschutzgeset­

zes geplant, die jedoch trotz intensiver Gespräche mit dem zuständigen Bundesminis­

terium für Jugend kurz vor Ende _der Legislaturperiode nichtmehr erfolgt ist. Nac~ dem 

Scheitern der Jugendschutzgesetz-Novellierung hat Rheinland-Pfalz als federführen- , 

des L~nd für den gesetzlichen Jugendschutz zusammen mit jugendschutz.net die De­

batte urri eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes wieder auf­

gegriffen~ Unter Beteiligung unter anderem des Bundesministeriums für Familie, Seni­

oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me­

dien (BPjM) · und jugendschutz.net wurde ein Bund-Länder-Eckpunktepapier „Kinder- _· 



• Rheinlandpfalz 
STAATS KANZLEI 

und Jugendmedienschutz als Aufgabe der Jugendpolitik" erarbeitet und auf der dies­

jährigen Jugend- und Familienministerkonferenz beschlossen (vgl. Anlage}. 

Am 20. Juni· 2018 habe ich in einem Gespräch mit Staatssekretärin Seifert (BMFSFJ) · 

. vereinbart, dass wir im Herbst 2018 in die weitere Abstimmung. für eine zeitgemäße 

Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes eintreten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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TOP 7.1 Jugendmedienschutz; 

Bund-Länder-Eckpunktepapier „Kinder- und Jugendmedienschutz als · 

Aufgabe der Jugendpolitik" 

Antragsteller: alle Länder 

Beschluss: 

Die Jugend- und Familienministerkonferenz fasst folgenden Beschluss:. 

1. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Familien, Kinder und. 

Jugend der Länder und des Bundes treten ·für eine gemeinsame Strategie für die 
. 1 

zeitgemäße Lind effektive Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes ein, die 

„Förderung, Schutz und Teilha~e" gleichrangig verankert und die nötigen 

Rahmenbedingungen schafft.· 

Sie sehen ihre gemeinsame jugendpolitische Verantwortung darin, den 

J1:,1gendmedienschutz entlang der rasant fortschreitenden Digitalisierung und. 

Mediatisierung kontinuierlich weiterzuentwickeln, um das Hecht aller jungen Menschen 

auf unbeschwerte Teilhabe - auch im digitalen Raum - zu gewährleisten: 

Dieses zentrale Anliegen der Jugendpolitik hat seine· rechtliche Grundlage in der VN-

. Kinderrechtskonvention, die umfassende Rechte aller Kinder und Jugendlichen auf 

Förderung, Schutz und Teilhabe auch in der digitalen Welt postuliert. In Deu.tschl.and ist 

per Kinder- und Jugendschutz eine staatliche Aufgabe mit Verfassungsrang und unterfällt 

· dem Auftrag der öffentlichen Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG). Das Wächteramt auf 

Basis von Art.· 6 Abs. 2 Satz 2 GG verpflichtet den Staat auch bei der- Medienerziehung .. , 

zur Unterstützung der Eltern, zum Schutz vor Gefährdungen .und zum Schutz des 



Kindeswohls. Fur Kinder und Jugendliche hat das Grundrecht auf Entfaltung ihrer 
,_. 

·Persönlichkeit aus_ Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes eine 

besondere Bedeutung. Sie bedürfen entsprechend ihrem .Alter und Entwicklungsstand 

des Schutze~, der Hilfe und der Förderung, um sich zu eig~nv~rantwortlichen 

Persönlichkeiten innerhalb d~r sozialen Gemeinschaft zu entwickeln und an ihr 

· t~ilzuhaben. Kinder- und Jugendmedienschutz ist in erster Linie Persönlichkeitsschutz: . . ' . ' .\ . ' 

' . 

Unter diesen v~lker- und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen bekräftigen die 

Ministerinnen und Minister,· Senatorinnen und Senatoren für Familien, Kinder und Jugend 

der Länder, dass das Wohl und die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
. I • _. , . 

· entsprechend Artikel 3 Absatz 1 VN-Kinderrechtskonvention und Art. 24 der Charta.der 

Grundrechte der EU als _Gesichtspunkte bei allem staafüchen Handeln - auch mit-Bezug. 

auf den digitalen Räum - vorrangig zu berücksichtigen sind. 

· 2.. Die Ministerinnen und Minister, Se_natorinnen und Senatoren für Fa.milien,, _Kinder und· 

. · Jugend ·der Länder urid des Bundes fordern einen Perspektiv- und Paradigme.nwechsel. 
. .· '. . . . . / .. 
Die digitale 'Fürsorge erfordert, ,Jugendmedienschutz ganzheitlich und von den Rechten 

und Bedürfnissen des Ki_ndes aus zu denken, Eltern .zu unterstutzen und Anbieter nicht 

aus ihrer Verantwortung zu entlassen. 

Der in der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz begonnene Reformprozess 

. müss aufGrundlage der dort,getroffenen Vereinbarungen W~itergeführt werden. Der 

gesetzliche Jugendmedienschutz ist nicht mehr zeitgemäß und.wird dem Anspruch 'nicht 

gerecht, die mit der Digitalisierung einhergehenden Risiken für Kinder und Juger:idliche 
• 1 

abzudecken. Neben Inhaltsrisiken müssen vor allem aüch Risiken im Zusammenhang mit 

lnteraktionsmöglichkeiten in Social Media (z.B. sexuelle Belästigung, Cybermobbing, 

Radikalisierung, aber auch· Profiling und'.ln-App-Käufe) einbezogen werden. · 
,· . . .. 

Die.Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Fa!llilien, Kinder und . . 

Jugend der Länder und des ·Bundes bekräftigen daher ihre Forderung nach 

·_gesetzgeberischen Anstrengung.en unter__Berücksichtigu~g· der verfassungsrechtlichen 
' . . . 

Zuständigkeiten von Bünd und Ländern für, einen kohärenten und effektiv durchsetzbaren 

Rechtsrah~e~, der .Inhalte unabhängig vom Verbreitungs~eg r~gelt, Rechte von Kindern 

und Jugendlichen auch·gegenüber nicht in Deutschland ansässigen Anbi.etern 

wirkungsvoll durchsetzt und alle Aspekte berücksichtigt, die.ein gutes Aufwachsen mit 

Medien gewährleisten. Hierzu 'zählt insbesondere .auch der Schutz ih_rer informationellen 

. und persönlichen Integrität 
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3. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Familien, Kinder und 
• . t • 

Jugend der Länder und des Bundes sehen in der Altersklassifizierun~ die Basis für 

moderne technische Schutzsysteme und begrüßen die ~eiter)entwicklung derartiger 

Systeme nach Maßgabe des Kinder- und Jug,endschutzrechts. 

.) 

Die Alterskenhzeichen von Trägermedien.sind.die wichtigste·n Orientierungsfiilfen für 

Eltern. Mit IARC (l_nternational Age Rating Coalition) gibt es erstmals eih internationales . . 
Klassifizierungssystem, mit dem die Alterseignung-von Online-Angeboten bewertet wird. 

. .· . ' . . . \ 
Glaubhafter und konsistenter Jugend~edie~schutz braucht kohärente Systeme der 

- ' 

Altersbewertung von Trägermedien und der Klassifizierung von Onlineangeboten. Auf . ' . 

Grundlage des gesetzlichen Jugendmedienschutzes-muss daher e.ine d~uerhafte, 

verlässliche und einheitliche Gestaltung der Kriterien für die Altersklassifizierung 

erfolgen .. 

4. Qie Ministerinnen und Minis~er, Senatorinnen und Senatoren für Familien, Kinder und 

Jugend der Länder und des Bundes halten es für notwendig_, Entwicklungsrisiken im 

Rahmen eines stetigen Gefahrenmonitorings herauszuarbeiten. 
' ., 

Damit der Kinder- und_ Jugendmedienschutz. iri ·einem schnell veränderlichen digitalen 

Umfeld effektiv auf der Höhe;der Zeit gewährleistet werden karin, müssen gleichzeitig . . 

künftige Phänomene antizipiert und in den Blick genommen werden. hn Rahmen des 
- . . ' . ) 

durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) koordinierten/ · 
. ' • . ' ,~ • • ' ! 

jugendpolitischen Strategieprozes"ses w~rdeh Bund und Länder einen ·Gefährdurigsatlas 

im Hinblick auf ein gutes Aufwachsen mit Medien erarbeiten. In den Gefährdungsat!as 

eingebunden werdep sollen die Erfahrungen und Erkenntnisse des Gefahreninonitorings 

von jugendschutz._net, ·der Jugendhilfe; der medienpädagogischen Praxis, der Forschung 

und die Perspektive. der Kinder und Jugendlichen selbst. 

·s. · Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Familien, Kinder und 

Jugend der Länder und des Bundes fordern sichere Varianten von Standardangeboten 

der globalen Anbieter für Kinder und bes5.ere Anbietervorsorge für Jugendliche, um 

. jungen wserinnen und lJser'n unbeschwe_rte Teil~abe Zl:l ermöglichen .. 

Kinder gehen in immer jüngerem Alter online (bitkom-Umfrage,-,,Kinder und Jugend in der 
• • • ' - • 1 

digitalen Welt 2017", S. 6), die Jungen Userinnen und User nu~en dabei vor allem 

globale Dienste und soziale Netzwerke wie YouTube, WhatsApp oder lnstagram (KIM-



... ). 

Studie 2016, S. 24; JIM-Studie 20171 S. 33),. die für Erwachsene entwickelt wurden_und 

den Schutz- und Hilfebedarfen von Kindern und Ji.Jgendlichen·oft nicht genügen. Eltern 
' ' 

brauchen zur Unterstützung einheitliche und einfach zu handhabende Schutzoptionen. 

6. Die· Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Sena~oren für Farnilien, Kinder und - , 
. _,. ' , ,,. , . ' - I , ' 

Jugend der Länder und des Bundes bekräftigen auch den Stellenwert des erzieherischen 

·Kinder- und Jugendschutzes gemäß§ 14 SGB VIII. 

Es handelt sich hierbei um Angebote der Prävention, die darauf abzielen, junge 

_ Menschen und ihre Eltern über Risiken und Gefahrer:i aufzuklären, Eltern zu unterstützen 

: · und Jugendliche zur eigenverantwortlichen Nutzung zu befähigen. Angebote der -

Prävention sollen vor Ort mit Angeboten der Jugendarbeit und Jugendsozial1;1rbeit, der 
' . . . . 

Familienbildung und der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen abgestimmt 

werden. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für'. Familjen; Kinder 

und Jugend der Länder und des Bundes bitten daher auch jugendschutz.net als 
• . . • l., 1 

Kompetenzzentrum des _Bundes und der Länder und die ßPjM darum, i_hre Erkenntnisse 

und Expertisen für Angebote des erzieherischen.Jugendschutzes aufzubereiten und 

verwertbar zu machen. 

7. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Familien, Kinder und 

jugend der Länder und des Bundes fordern ~ine wirksa~e,Beteiligung der Jugen.dpolitik 

auf ·allen Ebenen der Öigitalisierungsdebatte, damit nijch dem Prinzip ;,Safety by 

Design" die Rechte von Kindern und Jugendlichen auf Teilhabe, Förderung und' Schutz -

konsequent verankert und schon bei der, Konzeptentwicklung berücksichtigt werden. 

Die Modern-isierüng .des Jugendmedienschutzes ist Teil einer jugendpolitischen 

Gesam_tstr_ategie zur Digitalisierung. Bei der Gestaltung einer „Digitalen Agenda"' muss . 

der Kinder- uhd Jugendschutz zwingend Berücksichtigung finden. Di~ Ministerinnen und 

Minister,· Sen,atorinnen und Senatoren für Familien, Ki.nder und Jugend der Länder und 

c;ies Bundes betonen in.diesem Zusammenhang erneut die Verantwortungsgemeinschaft 
' ' . . 1 . 

von Staat, Unternehmen und_ Eltern für das gute ~nd sichere f,ufwachsen· von Kindern 

und Jugendlichen. 


